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Die Schlichtungskommission des Fachverbandes der 

Versicherungsmakler und Berater in 

Versicherungsangelegenheiten Österreichs hat durch seinen 

Vorsitzenden Hofrat Dr. Gerhard Hellwagner und die Beisitzer 

Mag. Reinhard Schrefler, Mag. Helmut Aulitzky, Herbert 

Hofbauer und Peter Huhndorf in seiner nichtöffentlichen 

Sitzung vom 6. April 2011 in der Schlichtungssache 

|||||||||||| |||||||||||| ||||||||||||||||||| |||| 

||||||||||||||| || || |||| ||||||||||||||, gegen ||||||| 

||||||||| |||||||||||| ||| |||||||||| ||| |||||||| |||| ||||, 

beschlossen:  

  

Der Antrag des Antragstellerin, der antragsgegnerischen 

Versicherung die Zahlung eines Fehlbetrages von € 7.000,-- an 

Provisionen für die Vermittlung der zwischen der |||||| 

||||||||| |||| und der Antragsgegnerin abgeschlossenen 

Versicherungsverträge empfehlen, wird abgewiesen. 

  

Begründung 

 

Der Geschäftsführer der Antragstellerin, |||| |||||| 

||||||||||||, ist seit 1988 Makler und führt sein Unternehmen 

seit 2007 in Form einer Kommanditgesellschaft, deren 

Geschäftsführer er ist. Die |||||| ||||||||| |||| (später 

||||||||||||||||| ||||) war seit 1988 deren Kunde.  

 

In der Courtagevereinbarung zwischen den Parteien vom 4.3.1999 

sind für die hier gegenständlichen Sparten Glasbruch, Feuer, 

Feuer-Betriebsunterbrechung, Einbruchsdiebstahl, Sturmschaden 

und Rechtsschutz als Abschlussprovision 80%/15% sowie als 
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Folgeprovision 15% vereinbart worden, in der Sparte 

Betriebshaftpflicht liegt eine Sondervereinbarung über einen 

Abschluss- und Folgeprovisionssatz von jeweils 24% vor. 

 

Pkt. 3 der Courtagebestimmungen lautet wie folgt: 

„3. Courtagehöhe  

Die Höhe der Courtage bemisst sich grundsätzlich nach den in 

der Courtagetabelle festgehaltenen Sätzen für die dort 

angeführten Versicherungssparten. Berechnungsbasis für die 

Höhe der Courtage ist der Nettoprämienbetrag (ohne Gebühren 

und Versicherungssteuern). Die Abschlußcourtage wird auf Basis 

der Prämie und der tatsächlichen Laufzeit nach Tagen 

(Produktion Tageswertung) ermittelt. Dies hat Gültigkeit für 

alle Verträge, die einer Folgeprämienvorschreibung 

unterliegen. Die Vor- und Rückrechnung nach Tagen erfolgt bei 

jeder Prämien- und/oder Laufzeitveränderung des Vertrages, 

sowie bei vorzeitiger Vertragsauflösung.(…)“ 

 

Pkt. 6 der Courtagebestimmungen lautet wie folgt: 

„6. Fälligkeit der Courtage 

Die Abrechnung der Courtage erfolgt monatlich in 

Courtagenoten. Die Fälligkeit tritt an dem Tag ein, an dem die 

Abrechnung erfolgt ist oder zu erfolgen hat. Die 

Courtageabrechnungen können binnen dreier Monate nach 

Empfangnahme der Abrechnung beanstandet werden. Nicht 

bemängelte Abrechnungen gelten als angenommen. (…)“ 

 

Im Zuge der Betriebsstilllegung nach dem Konkurs der 

||||||||||||||||| ||||  Anfang 2010 bemängelte die 

Antragstellerin mit Email vom 17.August 2010 die 

Provisionsabrechnung seit dem Jahr 2001, da ein Fehlbetrag von 

rund € 7.000,-- vorliege. Die Antragstellerin berechnete den 

Fehlbetrag laut Beilage 1. 
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Die antragsgegnerische Versicherung bestritt in der Folge eine 

fehlerhafte Abrechnung und legte eigene Zusammenstellungen 

laut Beilage 2 vor, aus denen eine korrekte Abrechnung 

hervorgehen soll. 

 

Die Antragstellerin beantragte, der antragsgegnerischen 

Versicherung eine korrekte Abrechnung ab dem Jahr 2000 

aufzutragen und forderte den Fehlbetrag von € 7.000 samt 

entgangener Zinsen. 

 

Die Antragsgegnerin erstattete am 5.4.2011 eine Stellungnahme, 

in der sie die Abrechnung gemäß Beilage 2 erläuterte und 

verwies darüber hinaus auf die Verjährungsfrist gemäß § 11 

MaklerG. 

 

Rechtlich folgt: 

 

Der Antrag, der antragsgegnerischen Versicherung die Zahlung 

von € 7.000 zu empfehlen, war aus folgenden Gründen 

abzuweisen: 

 

Die gegenständlichen Versicherungsverträge wurden im Laufe der 

Zeit mehrfach konvertiert, so auch in den Jahren 2001, 2004, 

2006 und 2007. Bei der Konvertierung im Jahr 2004 wurde die 

Polizzennummer von |||||||||| auf |||||||||| geändert. Nach 

der Aktenlage liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, die 

Provisionsansprüche bis zu diesem Zeitpunkt nicht vollständig 

abgerechnet wurden. Es gibt auch keinerlei Anhaltspunkte 

dafür, dass die in der Abrechnung 11/2004 erfolgten 

Rückrechnungen von € 1.394,83 an Folgeprovisionen bzw. € 

5.614,14 an Abschlussprovision binnen dreier Monate von der 

Antragstellerin gerügt wurden.  

 

Nach der Aktenlage müssen daher gemäß Pkt. 6 der 

Provisionsvereinbarung als von der Antragstellerin nicht 
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bemängelt und daher als angenommen gelten. Im Übrigen wäre ein 

Anspruch aus dieser Abrechnung gemäß § 11 MaklerG nach 3 

Jahren verjährt.  

 

Die Gesamtbetrachtung der unter der Vertragsnummer |||||||||| 

abgerechneten Provisionen zeigt keine relevante Differenz. 

Laut der Aufstellung der Antragstellerin wären für den 

Zeitraum 2.4.2004 bis 31.3.2010 Provisionen in Höhe von € 

15.656.68 angefallen. Davon sind jedoch € 427,73 an 

Provisionen für den Zeitraum 1.2.2010 bis 31.3.2010 

abzuziehen, da die Versicherungsverträge bereits per 31.1.2010 

aufgelöst wurden. Der sich daraus ergebende Gesamtbetrag von € 

15.228,95 liegt knapp unter der aus der Aufstellung der 

Antragsgegnerin ermittelten Summe von € 15.267,77. Aufgrund 

der Aktenlage ist weiters keine Differenz zwischen der von der 

Antragsgegnerin ermittelten Provisionen und der von ihr 

ausbezahlten Provisionen erkennbar. 

 

Soweit die Antragstellerin die Richtigkeit ihrer Berechnung 

darauf stützen will, dass sich dies auf einer 

„Gesamtberechnung über einen Zeitraum von 2001-2010“ 

erstreckt, entspricht dies nach der der Schlichtungskommission 

vorliegenden Aktenlage nicht den getroffenen Vereinbarungen 

über die Fälligkeit der Courtage und die Pflicht, die 

Abrechnungen binnen dreier Monate nach Empfangnahme der 

Abrechnung zu beanstanden. Nach der Aktenlage erscheint daher 

die Abrechnung der antragsgegnerischen Versicherung 

nachvollziehbar zu sein.  

 

 

Für die Schlichtungskommission: 

Dr. Hellwagner e.h. 

 

 

Wien, am 6. April 2011 
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